
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/2/26 5Ob511/85
(5Ob512/85)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1985

Norm

IPRG §29

Rechtssatz

Für die Anwendbarkeit des Rechtes des Belegenheitsstaates ist es in teleologischer Sicht nicht nur gleichgültig, wie das

gesetzliche Nachfolgerecht in einem Nachlaß, über den der Erblasser nicht testiert hat und der auch nicht zur

gesetzlichen Erbfolge berufenen natürlichen Personen zufällt, vom Personalstatut des Erblassers im Zeitpunkt seines

Todes quali:ziert wird, sondern auch ohne entscheidende Bedeutung, ob dieses Recht vom genannten Personalstatut

unmittelbar einer Gebietskörperschaft (Staat, Kanton, Land Gemeinde usw) zugesprochen wird oder einem von

Organen einer solchen verwalteten Fonds ohne oder mit eigener Rechtspersönlichkeit und bestimmter ö?entlicher

Zweckwidmung des Fondsvermögens.
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